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In dem energiewirtschaftsrechtlichen Verwaltungsverfahren gemäß § 29 

Abs. 1 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-

schaftsgesetz — EnWG) i.V.m. § 21a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 3 Nr. 10 

EnWG 

betreffend 

die Anwendbarkeit der sog. Kleinstnetzbetreiberregelung nach den 

Bestimmungen der Festlegung der Großen Beschlusskammer Energie 

der Bundesnetzagentur zur Festlegung eines Regulierungsrahmens 

und der Methode der Anreizregulierung für Gasverteiler- und Fernlei-

tungsnetzbetreiber (RAMEN Gas) durch Beschluss vom 08. Dezem-

ber 2025, Gz. GBK-25-01-2#1 

gegenüber 

den Betreibern von Gasverteilernetzen in der sachlichen und örtlichen Zu-

ständigkeit der Regulierungskammer des Freistaates Bayern, 

— nachfolgend: „Netzbetreiber" — 
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Haus der Kunst) 
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fasst die Regulierungskammer des Freistaates Bayern als Landesregulie-

rungsbehörde durch 

den Vorsitzenden Johannes Schneider 

die Beisitzerin Julia Rothe 

die Beisitzerin Anja Winkel 

— nachfolgend: „Regulierungskammer" — 

am 23. Februar 2026 folgenden 

Beschluss: 

1. Die Bestimmungen der Kleinstnetzbetreiberregelung unter Tenorzif-

fern 16.8, 16.9 Sätze 2 und 3 sowie 16.10 des Beschlusses der Großen 

Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur vom 08. Dezem-

ber 2025, Gz. GBK-25-01-2#1, zur Festlegung eines Regulierungsrah-

mens und der Methode der Anreizregulierung für Gasverteiler- und 

Fernleitungsnetzbetreiber (RAMEN Gas) ist auf Kleinstnetzbetreiber in 

der Zuständigkeit der Regulierungskammer anzuwenden. 

2. Die Bestimmung der Kleinstnetzbetreiberregelung unter Tenorzif-

fer 16.9 Satz 1 des Beschlusses der Großen Beschlusskammer Ener-

gie der Bundesnetzagentur vom 08. Dezember 2025, Gz. GBK-25-01-

2#1, zur Festlegung eines Regulierungsrahmens und der Methode der 

Anreizregulierung für Gasverteiler- und Fernleitungsnetzbetreiber (RA-

MEN Gas) findet auf Kleinstnetzbetreiber in der Zuständigkeit der Re-

gulierungskammer mit der Maßgabe Anwendung, dass der darin in Be-

zug genommene Antrag im Sinne von Tenorziffer 16.6 Satz 1 nicht un-

mittelbar bei der Regulierungskammer in München, sondern bei dem 

jeweils für den Netzbetreiber zuständigen Sachgebiet 22 der nach der 

Geschäftsordnung der Regulierungskammer für deren Unterstützung 

verantwortlichen Regierung zu stellen ist. 
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3. Die Festlegungen unter Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses ver-

lieren ihre Wirksamkeit, wenn der Beschluss der Großen Beschluss-

kammer Energie der Bundesnetzagentur vom 08. Dezember 2025, 

Gz. GBK-25-01-2#1, betreffend das Verfahren zur Festlegung eines 

Regulierungsrahmens und der Methode der Anreizregulierung für Gas-

verteiler- und Fernleitungsnetzbetreiber (RAMEN Gas) insgesamt oder 

Tenorziffer 16.7 Satz 1 des vorgenannten Beschlusses der Großen Be-

schlusskammer Energie der Bundesnetzagentur aufgehoben werden. 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss am Tag nach der 

Bekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt als zugestellt gilt. 

5. Für die Entscheidungen unter Tenorziffern 1. bis 4. dieses Beschlusses 

werden keine Kosten erhoben. 
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Begründung: 

1. 

Die Netzbetreiber betreiben Gasverteilernetze, an die jeweils weniger 

als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind und die 

nicht über das Gebiet des Freistaates Bayern hinaus reichen. 

Die Große Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur hat sich in-

folge des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 02. September 2021, 

Rechtssache C 718/18 und der deswegen erfolgten Neuausgestaltung der 

Kompetenzverteilung zwischen Gesetz- und Verordnungsgeber einerseits 

und der Regulierungsbehörden andererseits durch das Gesetz zur Anpas-

sung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur 

Änderung energierechtlicher Vorgaben vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 1 

Nr. 405, nachfolgend: „EnWG-Novelle 2023") veranlasst gesehen, den Re-

gulierungsrahmen durch Festlegungen im Beschlusswege zu bestimmen 

und zu konkretisieren, weil gemäß Art. 15 Abs. 2 und Abs. 5 der EnWG-No-

velle 2023 die Regelungen der Verordnung über die Entgelte für den Zugang 

zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzentgeltverordnung — GasNEV) vom 

25. Juli 2005 (BGBl. I, S. 2197) mit Ablauf des 31. Dezember 2027 und die 

Regelungen der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversor-

gungsnetze (Anreizregulierungsverordnung — ARegV) vom 29. Okto-

ber 2007 (BGBl. 1 S. 2529) mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft 

treten werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die Große Beschlusskammer Energie der Bun-

desnetzagentur unter Tenorziffer 16.7 Satz 1 ihres Beschlusses vom 08. De-

zember 2025, Gz. GBK-25-01-2#1, zur Festlegung eines Regulierungsrah-

mens und der Methode der Anreizregulierung für Gasverteiler- und Fernlei-

tungsnetzbetreiber (RAM EN Gas) festgelegt, dass sog. Kleinstnetzbetreiber 

mit einer angepassten Erlösobergrenze abzüglich vorgelagerter Netzkosten 

von bis zu 500.000 EUR wählen können, von der Anwendung der Anreizre-
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gulierung nach Tenorziffer 2.1 und den Vorgaben in Tenorziffer 2.4 des vor-

genannten Beschlusses der Großen Beschlusskammer Energie der Bundes-

netzagentur ausgenommen zu werden, sofern die zuständige Regulierungs-

behörde die sog. Kleinnetzbetreiberregelung der Tenorziffern 16.8 bis 16.10 

für ihren Zuständigkeitsbereich einführt. Ausweislich der Beschlussbegrün-

dung zu RAMEN Gas dient die Regelung betreffend Kleinstnetzbetreiber der 

Entlastung von kleinen Netzbetreibern, insbesondere aufgrund einer Verfah-

rensvereinfachung und Entbürokratisierung. 

Mit dem verfahrensgegenständlichen Beschluss führt die Regulierungskam-

mer, die in den Tenorziffern 16.8 bis 16.10 der Festlegung der Großen Be-

schlusskammer der Bundesnetzagentur zur Festlegung eines Regulierungs-

rahmens und der Methode der Anreizregulierung für Gasverteiler- und Fern-

leitungsnetzbetreiber (RAMEN Gas) durch Beschluss vom 08. Dezem-

ber 2025, Gz. GBK-25-01-2#1, (nachfolgend: „RAMEN Gas") tenorierten 

Vorgaben für ihren Zuständigkeitsbereich ein. Der vorliegende Beschluss der 

Regulierungskammer richtet sich dabei an Gasverteilernetzbetreiber im 

Sinne des § 3 Nr. 14 EnWG in der Zuständigkeit der Regulierungskammer, 

die zugleich Kleinstnetzbetreiber im Sinne von RAMEN Gas, insbesondere 

im Sinne von Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas, sind. 

Dem ging voraus, dass die Große Beschlusskammer Energie der Bundes-

netzagentur bereits mit Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers vom 

18. Januar 2024 unter dem Namen „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert" 

einen Erörterungsprozess zur Weiterentwicklung der Kosten- und Anreizre-

gulierung im Strom- und Gasbereich (nachfolgend: „NEST-Prozess") gestar-

tet hat. Im Anschluss hat die Große Beschlussklammer Energie der Bundes-

netzagentur im Rahmen des NEST-Prozesses verschiedene energiewirt-

schaftsrechtliche Festlegungsverfahren eingeleitet. So eröffnete sie von 

Amts wegen am 07. Mai 2024 ein Verfahren zur Festlegung eines Regulie-

rungsrahmens und der Methode der Anreizregulierung für Elektrizitäts- und 

Gasverteilernetzbetreiber sowie Fernleitungsnetzbetreiber (RAMEN) unter 

dem Geschäftszeichen GBK-24-01-3#3. Vorstehendes Festlegungsverfah-

ren wurde am 16. Januar 2025 in zwei separate Verfahren aufgeteilt: Soweit 

das mit Geschäftszeichen GBK-24-01-3#3 geführte Verfahren Gasverteiler-
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und Fernleitungsnetzbetreiber betraf, ging dieses in dem fortan unter dem 

Geschäftszeichen GBK-25-01-2#1 geführten Verfahren RAMEN Gas auf. 

Soweit das mit Geschäftszeichen GBK-24-01-3#3 geführte Verfahren Elekt-

rizitätsverteilernetzbetreiber betraf, ging dieses in dem nunmehr unter dem 

Geschäftszeichen GBK-25-01-1#1 geführten Verfahren zur Festlegung ei-

nes Regulierungsrahmens und der Methode der Anreizregulierung für Elekt-

rizitätsverteilernetzbetreiber (RAMEN Strom) auf. Gleichzeitig wurde das un-

ter dem Geschäftszeichen GBK-24-01-3#3 geführte Verfahren eingestellt. 

Am 18. Juni 2025 hat die Große Beschlusskammer Energie der Bundesnetz-

agentur einen Beschlussentwurf zu RAMEN Gas auf der Internetseite der 

Bundesnetzagentur (unter www.bundesnetzagentur.de) veröffentlicht, zur 

Konsultation gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

30. Juli 2025 gegeben. Dieser Beschlussentwurf beinhaltete auch Bestim-

mungen betreffend Kleinstnetzbetreiber unter Tenorziffern 16.7 bis 16.10 

RAMEN Gas, hierunter verfahrensrechtliche Bestimmungen unter Tenorzif-

fern 16.8 Satz 3 und 16.9 Satz 1 RAMEN Gas. Hinsichtlich des konkreten 

Inhaltes des Beschlussentwurfes RAMEN Gas und der diesbezüglich einge-

gangenen Stellungnahmen wird auf das unter dem Geschäftszeichen GBK-

25-01-2#1 geführte Verfahren und die diesbezüglich erfolgte Veröffentli-

chung der Großen Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur auf 

der Internetseite der Bundesnetzagentur (unter www.bundesnetzagentur.de) 

verwiesen. 

Mit leichten Abänderungen wurde RAMEN Gas sodann am 08. Dezem-

ber 2025 erlassen. Dabei wurde RAMEN Gas am 08. Dezember 2025 auf 

der Internetseite der Großen Beschlusskammer Energie der Bundesnetza-

gentur (unter www.bundesnetzagentur.de > Beschlusskammern > Große 

Beschlusskammer Energie) und am 17. Dezember 2025 im Amtsblatt der 

Bundesnetzagentur Nr. 24/2025, Mitteilung Nr. 347, veröffentlicht. RAMEN 

Gas beinhaltet weiterhin unter deren Tenorziffern 16.7 bis 16.10 RAMEN 

Gas Regelungen betreffend Kleinstnetzbetreiber nebst diesbezüglichen ver-

fahrensrechtlichen Bestimmungen unter Tenorziffern 16.8 Satz 3 und 16.9 

Satz 1 RAMEN Gas. 
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Daher hat die Regulierungskammer zum Jahreswechsel 2025/2026 von 

Amts wegen ein energiewirtschaftsrechtliches Verwaltungsverfahren betref-

fend die Anwendbarkeit der Bestimmungen der Kleinstnetzbetreiberregelung 

nach den Bestimmungen von RAMEN Gas und der diesbezüglichen verfah-

rensrechtlichen Regelungen eingeleitet. Unter Berücksichtigung von RA-

MEN Gas erstellte die Regulierungskammer für ihren Zuständigkeitsbereich 

einen Beschlussentwurf betreffend die Anwendbarkeit der Tenorziffern 16.7 

bis 16.10 RAMEN Gas nebst hierin enthaltenen verfahrensrechtlichen Best-

immungen. 

Dieser Beschlussentwurf wurde am 04. Februar 2026 im Bayerischen Minis-

terialblatt, dem Amtsblatt der Regulierungskammer, Nr. 39 bekannt gemacht 

sowie bereits zuvor auf der Internetseite der Regulierungskammer (unter 

www.regulierungskammer-bayern.de) veröffentlicht. Den betroffenen Wirt-

schaftskreisen wurde die Gelegenheit gegeben, bis zum 18. Februar 2026 

zu der beabsichtigten Entscheidung der Regulierungskammer Stellung zu 

nehmen (sog. Konsultation). Die nach § 67 Abs. 1 EnWG grundsätzlich er-

forderliche individuelle Anhörung der einzelnen Adressaten wurde in Anleh-

nung an die Regelungen in § 73 Abs. 1 a Satz 1 EnWG und in Art. 28 Abs. 2 

Nr. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) vom 

23. Dezember 1976 (BayRS 11 S. 213 und BayRS 2010-1-1) in der gültigen 

Fassung durch die vorgenannte Konsultation ersetzt. Bis zum Ablauf der 

Konsultationsfrist gingen keine Stellungnahmen bei der Regulierungskam-

mer ein. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der jeweiligen Verfah-

rensakten Bezug genommen. 

Die Entscheidungen unter Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses beru-

hen auf §§ 29 Abs. 1, 21a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 3 Nr. 10 EnWG. 
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1. Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 21a Abs. 1 Satz 1 EnWG können nach Maßgabe von Festlegun-

gen oder Genehmigungen der Regulierungsbehörde nach § 29 Abs. 1 

EnWG Entgelte für den Netzzugang der Betreiber von Energieversorgungs-

netzen ergänzend zu einer Entgeltbildung nach § 21 EnWG auch durch eine 

Methode bestimmt werden, die Anreize für eine effiziente Leistungserbrin-

gung setzt (Anreizregulierung). Gemäß § 21a Abs. 3 Satz 3 Nr. 10 EnWG 

kann die Regulierungsbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse insbesondere 

Regelungen zu vereinfachten Verfahren für kleinere Netzbetreiber treffen. 

2. Zuständigkeit 

Die Regulierungskammer ist für die Festlegung der Anwendbarkeit von Te-

norziffer 16.7 Satz 1 und von Tenorziffern 16.8 bis 16.9 RAMEN Gas sach-

lich und örtlich zuständig. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen unter Tenorziffern 16.8 Satz 3 

und 16.9 Satz 1 RAMEN Gas. Im Einzelnen: 

Die sachliche Zuständigkeit der Regulierungskammer folgt aus § 54 Abs. 1, 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 EnWG und Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 

Gesetzes über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vor-

schriften (BayWiVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Ja-

nuar 2005 (GVBI. S. 17) in der aktuell gültigen Fassung. 

Klarzustellen ist dabei, dass die unter Tenorziffern 16.8 Satz 3 und 16.9 

Satz 1 RAMEN Gas getroffenen Regelungen als verfahrensrechtliche Best-

immungen einzuordnen sind, so dass diesbezüglich schon keine sachliche 

Zuständigkeit einer Beschlusskammer der Bundesnetzagentur besteht. Zwar 

handelt es sich bei RAMEN Gas selbst um eine bundesweit einheitliche Fest-

legung im Sinne des § 54 Abs. 3 Satz 3 EnWG, für deren Erlass eine vorran-

gige sachliche Zuständigkeit der zuständigen Beschlusskammer der Bun-

desnetzagentur als Regulierungsbehörde besteht und an deren Vorgaben 

die Regulierungskammer aufgrund der sog. Tatbestandswirkung (vgl. hierzu 

BGH, Beschluss vom 16.12.2014 — EnVR 54/13, BeckRS 2015, 1978, 

Rn. 19 ff. — Festlegung Tagesneuwerte II) gebunden ist. Gemäß § 54 Abs. 3 
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Satz 7 EnWG dürfen die Vorgaben bundesweit einheitlicher Festlegungen 

aber nicht das Verwaltungsverfahren der Landesregulierungsbehörden be-

rühren. Daher kann lediglich von einer etwaigen materiell-rechtlichen Tatbe-

standswirkung von RAMEN Gas ausgegangen werden. Dies hat die Große 

Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur auch berücksichtigt: Ge-

mäß Tenorziffer 19. RAMEN Gas berühren unter anderem die in Tenorzif-

fern 16.6 Sätze 1 und 2, 16.8 Satz 3 und 16.9 Satz 1 RAMEN Gas geregel-

ten Bestimmungen nicht das Verwaltungsverfahren der Landesregulierungs-

behörden und gelten ausschließlich gegenüber den Netzbetreibern in origi-

närer Zuständigkeit der Bundesnetzagentur gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 

EnWG. 

Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Tenorziffern 16.8 bis 16.10 RAMEN Gas 

nebst verfahrensrechtlichen Bestimmungen unter Tenorziffern 16.8 Satz 3 

und 16.9 Satz 1 RAMEN Gas sieht sich die Regulierungskammer hinsichtlich 

ihres Zuständigkeitsbereiches dazu veranlasst ein eigenständiges energie-

wirtschaftliches Verwaltungsverfahren einzuleiten und durchzuführen. Durch 

das vorliegende Festlegungsverfahren wird das Verwaltungsverfahren da-

hingehend geordnet und gewährleistet, dass die durch Tenorziffer 16.7 

Satz 1 RAMEN Gas eröffnete Möglichkeit zur Einführung von Bestimmungen 

betreffend Kleinstnetzbetreibern ab der fünften Regulierungsperiode der An-

reizregulierung von der Regulierungskammer als zuständiger Landesregu-

lierungsbehörde umgesetzt und zugunsten der Netzbetreiber im sachlichen 

und örtlichen Zuständigkeitsbereich der Regulierungskammer gleichlaufend 

angewendet werden kann. 

Die örtliche Zuständigkeit der Regulierungskammer folgt aus Art. 3 Abs. 1 

Nr. 2 BayVwVfG. Denn es handelt sich bei den durch die Netzbetreiber be-

triebenen Gasverteilernetzen jeweils um Unternehmen oder Betriebsstätten, 

die auf dem Gebiet des Freistaates Bayern gelegen sind. 

Die Regulierungskammer entscheidet grundsätzlich in der Besetzung mit ei-

nem Vorsitzenden und zwei Beisitzern (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 

BayWiVG). Eine Übertragung des Verwaltungsverfahrens auf einen Beisitzer 

zur alleinigen Entscheidung gemäß Art. 3 Abs. 2 BayWiVG ist nicht erfolgt. 
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3. Materielle Rechtmäßigkeit 

In materiell-rechtlicher Hinsicht liegen die Voraussetzungen für den Erlass 

der Festlegungen unter Tenorziffer 1. dieses Beschlusses vor. Gemäß 

§ 21a Abs. 1 und Abs. 3 Satz 3 Nr. 10 EnWG kann die Regulierungsbehörde 

im Wege der Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG insbesondere Regelungen 

zu vereinfachten Verfahren für kleinere Netzbetreiber treffen. 

Dabei hat die Regulierungskammer auch die ihr insoweit durch Tenorzif-

fer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas eröffnete Möglichkeit zur Einführung von Best-

immungen betreffend Kleinstnetzbetreibern ab der fünften Regulierungspe-

riode der Anreizregulierung und diesbezüglicher verfahrensrechtlicher Best-

immungen sowie das insoweit jeweils zustehende Regulierungsermessen 

fehlerfrei und daher pflichtgemäß ausgeübt. 

Im Einzelnen: 

a. Ausgangssituation: Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas 

Nach Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas können Kleinstnetzbetreiber mit 

einer angepassten Erlösobergrenze abzüglich vorgelagerter Netzkosten von 

bis zu 500.000 Euro wählen, von der Anwendung der Anreizregulierung nach 

Tenorziffer 2.1 RAMEN Gas und den Vorgaben nach Tenorziffer 2.4 RAMEN 

Gas ausgenommen zu werden, sofern die zuständige Regulierungsbehörde 

die Kleinstnetzbetreiberregelung nach den Tenorziffern 16.8 bis 16.10 RA-

MEN Gas in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich einführt. Demnach ob-

liegt die Einführung der vorstehenden Regelung jeder Regulierungsbehörde 

für ihren eigenen Zuständigkeitsbereich. 

b. Festlegungszweck 

Die Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses stehen somit im unmittelbaren 

Regelungszusammenhang mit den Tenorziffern 16.7 bis 16.10 RAMEN Gas, 

welche ausweislich der Begründung zu RAMEN Gas insgesamt auch als 

Kleinstnetzbetreiberregelung oder „supervereinfachtes Verfahren" bezeich-

net werden. 
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Die von der Regulierungskammer durch diesen Beschluss auch für ihren Zu-

ständigkeitsbereich eingeführte Kleinstnetzbetreiberregelung selbst verfolgt 

ausweislich der diesbezüglichen Begründung zu RAMEN GAS den legitimen 

Zweck, für Kleinstnetze eine noch weitergehende Verfahrensvereinfachung 

zu schaffen. Denn Unternehmen, die die Voraussetzung eines Kleinstnetz-

betreibers nach Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas erfüllen, können von 

der Anwendung der Anreizregulierung ausgenommen werden und unterlie-

gen auch nicht den förmlichen Vorgaben der Entgeltgenehmigung nach 

§ 23a EnWG. Nimmt ein Netzbetreiber am sogenannten „supervereinfachten 

Verfahren" teil, wird für diesen betreffend die jeweilige Regulierungsperiode 

der Anreizregulierung kein Ausgangsniveau bestimmt. Insbesondere aus 

den vorstehenden Gründen wird die Kleinstnetzbetreiberregelung im Rah-

men der Begründung RAMEN Gas auch als „supervereinfachtes Verfahren" 

bezeichnet. 

Die Werte, die für die Teilnahme als Kleinstnetzbetreiber am „superverein-

fachtes Verfahren" maßgeblich sind, lassen sich für Netzbetreiber unbüro-

kratisch ermitteln. Beispielsweise bestimmt sich die angepasste Erlösober-

grenze für die fünfte Regulierungsperiode der Anreizregulierung nach Tenor-

ziffer 16.8 Satz 1 RAMEN Gas i.V.m. Tenorziffer 1. dieses Beschlusses an-

hand der nach § 23b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG veröffentlichten angepassten 

Erlösobergrenze des Basisjahres 2025, die hierfür um die sog. vorgelagerten 

Netzkosten zu bereinigen ist. Dieser Summenwert ist für diejenigen Netzbe-

treiber, für die für die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung mit 

der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen eine kalenderjährli-

che Erlösobergrenzen bestimmt wurden, vorhanden und ebenfalls zu veröf-

fentlichen. 

Die Regulierungskammer ist davon überzeugt, dass die Teilnahme der 

Kleinstnetzbetreiber am „supervereinfachten" Verfahren in der Praxis zu er-

heblichen Verfahrensvereinfachungen und einer Entbürokratisierung führen, 

sowie künftig Einsparpotentiale schaffen wird. Kleinstnetzbetreiber, die an-

dernfalls von einer Überforderung durch die bürokratischen Anforderungen 

der Anreizregulierung bedroht wären, können durch eine Teilnahme am „su-
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pervereinfachten Verfahren" erheblich entlastet werden. Aufgrund der in Te-

norziffer 16.10 RAMEN Gas angelegten Möglichkeit für Netznutzer und 

Letztverbraucher, die Höhe der Netzentgelte überprüfen zu lassen, werden 

auch diese im Fall der Geltung der Kleinstnetzbetreiberregelung aus Sicht 

der Regulierungskammer angemessen und ausreichend geschützt. 

Die Regulierungskammer hat bei ihrer Entscheidung für die Einführung des 

„supervereinfachten Verfahrens" insbesondere auch berücksichtigt, dass Te-

norziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas den an dem „supervereinfachten Verfah-

ren" teilnahmeberechtigten Netzbetreibern ein autonomes Wahlrecht ein-

räumt: Denn auch wenn ein Unternehmen als Kleinstnetzbetreiber einzuord-

nen ist, obliegt es dessen eigener Entscheidungsgewalt, freiwillig von der 

Anwendung der Anreizregulierung nach Tenorziffer 2.1 RAMEN Gas und ei-

ner Entgeltbestimmung nach den Vorgaben in Tenorziffer 2.4 RAMEN Gas 

Abstand zu nehmen. Die Regulierungskammer hat ausweislich des Wort-

lauts in Tenorziffer 16.9 Satz 1 RAMEN Gas und in der darin in Bezug ge-

nommenen Tenorziffer 16.6 Satz 2 RAMEN Gas betreffend die Genehmi-

gung der Teilnahme am „supervereinfachten" Verfahren keinen Ermessen-

spielraum, so dass es sich insoweit um eine sog. gebundene Entscheidung 

der Regulierungskammer handelt. Zu berücksichtigen ist insoweit zudem, 

dass die Regelung unter Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas aus Sicht der 

Regulierungskammer eine die Netzbetreiber ausschließlich begünstigende 

Regelung darstellt. 

Aus Sicht der Regulierungskammer ist diesbezüglich auch unschädlich, dass 

die Teilnahme an dem „supervereinfachten Verfahren" gemäß Tenorzif-

fer 16.9 Satz 1 RAMEN Gas und der darin in Bezug genommenen Tenorzif-

fer 16.6 Satz 1 RAMEN Gas an einen fristgebundenen Antrag des Netzbe-

treibers geknüpft ist: So haben Netzbetreiber, die am „supervereinfachten" 

Verfahren teilnehmen wollen, dies jeweils bis zum 31. März des vorletzten 

der Regulierungsperiode vorangehenden Kalenderjahres zu beantragen. 

Denn zu werten ist in diesem Zusammenhang, dass die vorgesehenen An-

tragsfrist bezweckt, die am „supervereinfachten Verfahren" teilnahmeberech-

tigten Kleinstnetzbetreiber zu einer frühzeitigen Entscheidung im Hinblick auf 

das „Ob" ihrer Teilnahme am „supervereinfachten Verfahren" zu bewegen. 
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Nur auf diese Weise kann auch eine rechtzeitige Genehmigungserteilung 

durch die Regulierungskammer in entsprechender Anwendung von Tenorzif-

fer 16.6 Satz 2 RAMEN Gas und nach Maßgabe von Tenorziffer 2. dieses 

Beschlusses gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang hat die Re-

gulierungskammer auch berücksichtigt, dass der für die am Regelverfahren 

teilnehmenden Netzbetreiber jeweils durchzuführende Effizienzvergleich 

nach Tenorziffer 10.1 Satz 1 RAMEN Gas vor Beginn einer jeden Regulie-

rungsperiode durchzuführen ist. Daher muss mit einem gebotenen zeitlichen 

Abstand vor Beginn der nächsten Regulierungsperiode der Anreizregulie-

rung feststehen, welche Netzbetreiber am Regelverfahren, am vereinfachten 

Verfahren im Sinne von Tenorziffern 16.1 Satz 1 und 16.2 bis 16.6 RAMEN 

GAS oder am „supervereinfachten" Verfahren im Sinne von Tenorziffern 16.7 

Satz 1 und 16.8 bis 16.10 RAMEN GAS teilnehmen. Nur so können verläss-

lich einerseits der Effizienzvergleich auf die tatsächlichen Teilnehmer des 

Regelverfahrens beschränkt werden und die übrigen Netzbetreiber anderer-

seits von regulatorischen Vorgaben des Regelverfahrens entlastet werden. 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass sowohl die verfahrensrechtliche Be-

stimmung unter Tenorziffer 16.8 Satz 3 aufgrund von Tenorziffer 1. dieses 

Beschlusses als auch die verfahrensrechtliche Bestimmung unter Tenorzif-

fer 16.9 Satz 1 RAMEN Gas aufgrund von Tenorziffer 2. dieses Beschlusses 

jeweils für Kleinstnetzbetreiber im Zuständigkeitsbereich der Regulierungs-

kammer für anwendbar erklärt und eingeführt werden, wobei hinsichtlich Te-

norziffer 16.9 Satz 1 die Maßgabe von Tenorziffer 2. dieses Beschlusses zu 

berücksichtigen ist: 

Die auf den Antrag bezogene Fristbestimmung in Tenorziffer 16.9 Satz 1 

und 16.6 Satz 1 RAMEN Gas (jeweils bis zum 31. März des vorletzten der 

Regulierungsperiode vorangehenden Kalenderjahres") erschien der Regu-

lierungskammer unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen an-

gemessen. Entsprechendes gilt mit Hinweis auf die bereits erfolgten Ausfüh-

rungen auch bezüglich der durch Tenorziffer 16.9 Satz 1 und 16.6 Satz 2 

RAMEN Gas vorgegebenen kurzen Entscheidungsfrist der Regulierungs-

kammer, den Antrag „innerhalb von vier Wochen nach Eingang des vollstän-

digen Antrages, wenn die Voraussetzungen vorliegen" zu genehmigen. 
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Dabei trägt Tenorziffer 2. des Beschlusses, wodurch die Regelung in Tenor-

ziffer 16.9 Satz 1 RAMEN GAS und die darin Bezug genommene Regelung 

in Tenorziffer 16.6 Satz 1 RAMEN Gas modifizier/ werden, dem Umstand 

Rechnung, dass die Sachgebiete 22 der Regierungen die Regulierungskam-

mer nach deren Geschäftsordnung im Rahmen eines organisationsrechtli-

chen Mandates bei der Ausübung ihrer Regulierungsaufgaben (Art. 10 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayWiVG i.V.m. § 42 Abs. 2 Satz 1 Zuständigkeitsver-

ordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBI. S. 184) unterstützen. Die Über-

mittlung des Antrages an die Sachgebiete 22 der Regierungen ist zur Ver-

waltungsvereinfachung geboten, da die Regierungen unter der alleinigen 

Fachaufsicht der Regulierungskammer die betriebswirtschaftlichen Prü-

fungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vollzug der Regulierungsauf-

gaben der Regulierungskammer nach § 54 Abs. 2 EnWG durchführen und 

die Entscheidungen der Regulierungskammer vorbereiten. Insbesondere er-

folgt die Führung der Verfahrensakten grundsätzlich dezentral bei den Re-

gierungen, so dass durch eine Übersendung des erforderlichen Antrages an 

die Regierungen eine verwaltungsinterne Weiterleitung durch die Regulie-

rungskammer vermieden wird. 

Nach Tenorziffer 1. dieses Beschlusses findet zudem Tenorziffer 16.8 Satz 3 

RAMEN Gas auf Netzbetreiber in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit der 

Regulierungsbehörde Anwendung: Ab der sechsten Regulierungsperiode 

der Anreizregulierung hat ein Netzbetreiber, für den in der vorherigen Regu-

lierungsperiode der Anreizregulierung die Kleinstnetzbetreiberregelung galt 

oder für den noch keine Erlösobergrenze bestimmt worden ist, außer dem 

Antrag auf Anwendung des „supervereinfachten Verfahrens" die Umsatzer-

löse aus dem Netzbetrieb aus seinem Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b 

EnWG sowie die Abrechnung der vorgelagerten Netzkosten vorzulegen, um 

nachzuweisen, dass er unter dem in Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas 

vorgegebenen Schwellenwert liegt. Diese Nachweispflicht des Netzbetrei-

bers ist angemessen, um die Unterschreitung des Schwellenwertes geeignet 

nachvollziehen zu können. Nach Überzeugung der Regulierungskammer be-

deutet dies insbesondere keinen unverhältnismäßigen Aufwand für den 

Netzbetreiber. 
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Aus all den vorstehenden Gründen hat sich die Regulierungskammer für die 

Einführung der Kleinstnetzbetreiberregelung unter Tenorziffern 16.7 Satz 1 

und 16.8 bis 16.10 RAMEN Gas durch Tenorziffern 1. und 2. dieses Be-

schlusses für ihren Zuständigkeitsbereich entschieden. 

c. Adressatenkreis 

Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses konkretisieren zugleich den Adres-

satenkreises des Beschlusses. Adressaten dieses Beschlusses sind mithin 

Gasverteilernetzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 14 EnWG in der Zuständigkeit 

der Regulierungskammer, die zugleich als Kleinstnetzbetreiber im Sinne von 

Tenorziffer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas einzustufen sind. 

Die Regulierungskammer musste insofern zwingend berücksichtigen, dass 

die in Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses geregelten Bestimmungen 

im Kontext der übrigen Regelungen von RAMEN Gas, insbesondere von Te-

norziffern 1. und 16.7 ff. RAMEN Gas, zu sehen sind. Denn Tenorziffer 1. 

RAMEN Gas adressiert zunächst alle Betreiber von Gasverteilernetzen im 

Sinne des § 3 Nr. 14 EnWG, mit Ausnahme von Betreibern geschlossener 

Verteilernetze im Sinne von § 110 EnWG (vgl. Tenorziffer 1. Sätze 1 und 2 

RAMEN Gas). Darüber hinaus sind den Tenorziffern 16.7 ff. RAMEN Gas zu 

entnehmen, unter welchen Voraussetzungen ein Netzbetreiber, der grund-

sätzlich der Anreizregulierung unterfällt, zugleich als Kleinstnetzbetreiber 

eingestuft werden kann. Klarstellend weist die Regulierungskammer darauf 

hin, dass sie aufgrund der nach dem Regelungszusammenhang von § 54 

Abs. 3 Sätze 3 und 7 EnWG bestehenden (materiell-rechtlichen) Tatbe-

standswirkung von RAMEN Gas daran gehindert wäre, von RAMEN Gas ab-

weichende materiell-rechtliche Regelungen zu treffen. 

Die Entscheidung unter Tenorziffer 3. dieses Beschlusses, die eine auflö-

sende Bedingung betreffend die in Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses 

enthaltene Festlegungen der Regulierungskammer im Hinblick auf RAMEN 
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Gas regelt, beruht auf Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG. Diese Vorschrift ist auf 

Verwaltungsakte anzuwenden, deren Erlass im pflichtgemäßen Ermessen 

einer Behörde steht. Dies ist bei den Festlegungen unter Tenorziffer 1. 

und 2. dieses Beschlusses der Fall. 

Die unter Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses enthaltenen Festlegun-

gen verlieren ihre Wirksamkeit, wenn RAMEN Gas insgesamt oder Tenorzif-

fer 16.7 Satz 1 RAMEN Gas bestandskräftig durch die Große Beschluss-

kammer Energie der Bundesnetzagentur selbst oder rechtskräftig infolge ei-

ner grundsätzlich möglichen gerichtlichen Beschwerde- oder Rechtsbe-

schwerdeentscheidung aufgehoben werden sollten. 

Der Sinn und Zweck der auflösenden Bedingung besteht darin, dem Zusam-

menhang der Regelungen unter Tenorziffern 1. und 2. dieses Beschlusses 

mit RAMEN Gas Rechnung zu tragen. Überdies dient die auflösende Bedin-

gung der Verwaltungsvereinfachung. Denn auf diese Weise wird eine geson-

derte Aufhebung der unter Tenorziffern 1. und 2.dieses Beschlusses enthal-

tenen Festlegungen der Regulierungskammer in allen denkbaren und insbe-

sondere vorgenannten Fallkonstellationen entbehrlich. 

IV. 

Die Entscheidung unter Tenorziffer 4. dieses Beschlusses beruht auf § 73 

Abs. la Satz 4 EnWG i.V.m. § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG des Verwaltungsver-

fahrens-gesetzes (VwVfG) vom 25. Mai 1976 in der Fassung der Bekannt-

machung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102). 

Aufgrund des Umstandes, dass die in diesem Festlegungsbeschluss ge-

troffenen Entscheidungen gegenüber einer Vielzahl von Netzbetreibern er-

gehen, hat sich die Regulierungskammer — in Ausübung des ihr nach § 73 

Abs. la Satz 1 EnWG eingeräumten Ermessens — entschlossen, die Zustel-

lung ihrer Entscheidungen durch eine öffentliche Bekanntmachung zu erset-

zen. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfü-

gende Teil der Festlegung, die Rechtsmittelbelehrung und ein Hinweis auf 
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die Veröffentlichung der vollständigen Entscheidung auf der Internetseite der 

Regulierungskammer und im Amtsblatt der Regulierungskammer, dem Bay-

erischen Ministerialblatt, bekannt gemacht werden (§ 73 Abs. la Satz 2 

EnWG). Die Entscheidung gilt grundsätzlich gemäß § 73 Abs. la Satz 3 

Halbsatz 1 EnWG mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Regulierungskammer zwei Wochen ver-

strichen sind, worauf gemäß § 73 Abs. la Satz 3 Halbsatz 2 EnWG hinzu-

weisen ist. Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG, der über § 73 Abs. la Satz 4 

EnWG auch auf Entscheidungen der Regulierungskammer entsprechend 

gilt, kann aber in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, 

jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt wer-

den. Aufgrund des Umstandes, dass es sich bei diesem Festlegungsbe-

schluss der Regulierungskammer, der an alle Betreiber von Gasverteilernet-

zen im Sinne des § 3 Nr. 14 EnWG im Zuständigkeitsbereich der Regulie-

rungskammer, mithin an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren 

Personenkreis adressiert ist und einen konkreten Einzelsachverhalt regelt, 

um eine Allgemeinverfügung im Sinne des § 35 Satz 2 VwVfG handelt (vgl. 

hierzu BGH, Beschluss vom 29.04.2008 — KVR 28/07, 

BeckRS 2008, 14197, Rn. 8 ff. — EDIFACT), war eine solches „Vorziehen" 

des Bekanntgabe- und Zustellungsfiktionszeitpunktes und damit des Wirk-

samwerdens dieses Beschlusses gemäß Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG 

möglich. Diese Abweichung von dem in § 73 Abs. la Satz 3 EnWG für den 

Fall der öffentlichen Bekanntmachung einer Festlegung geregelten Grund-

satz erfolgte unter pflichtgemäßer Ausübung des der Regulierungskammer 

eingeräumten Ermessens („kann"). Denn durch diese vom Grundsatz abwei-

chende Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe bzw. des Wirksam-

werdens dieses Beschlusses wird sichergestellt, dass die Festlegung bereits 

vor dem 31. März 2026 wirksam werden kann und so nicht nur inhaltlich, 

sondern auch zeitlich ein „Gleichlauf mit den Regelungen unter Tenorzif-

fern 16.9 Satz 1 und 16.6 Satz 1 RAMEN Gas im originären Zuständigkeits-

bereich der Bundesnetzagentur möglich ist und die Netzbetreiber insbeson-

dere ausreichend Zeit haben, die durch diesen Festlegungsbeschluss eröff-

nete Wahlmöglichkeit einer Antragstellung zur Teilnahme am „superverein-

fachten Verfahren" zu prüfen und auszuüben. 
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v. 

Die Entscheidung unter Tenorziffer 5. dieses Beschlusses beruht auf § 91 

Abs. 1 Satz 3 EnWG. Die in diesem Beschluss unter Tenorziffern 1. bis 4. 

dieses Beschlusses getroffenen Entscheidungen ergehen nach § 91 Abs. 1 

Satz 3 EnWG kostenfrei, da die Zustellung dieses Beschlusses nach § 73 

Abs. la EnWG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird. 

Die Regulierungskammer hat sich aus Gründen der Verfahrensökonomie 

entschlossen, von der Möglichkeit einer Gebührenerhebung nach § 91 

Abs. 1 Satz 4 EnWG keinen Gebrauch zu machen. Eine Gebührenerhebung 

nach dieser Vorschrift setzt voraus, allen betroffenen Netzbetreibern entwe-

der den Beschluss selbst oder einen schriftlichen Hinweis auf die öffentliche 

Bekanntmachung förmlich zuzustellen. Ein solches Vorgehen würde der von 

der Regulierungskammer durch eine öffentliche Bekanntmachung intendier-

ten Reduzierung des Verwaltungsaufwandes jedoch widersprechen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. 

Die Beschwerde ist bei dem zuständigen Beschwerdegericht, dem Oberlan-

desgericht München, schriftlich einzureichen. Die Vorschriften der Zivilpro-

zessordnung über den elektronischen Rechtsverkehr finden auf das Verfah-

ren vor dem Beschwerdegericht, soweit nicht anderes bestimmt ist, entspre-

chende Anwendung. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung 

beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und 

kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts 

verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwie-

 




